
Gebührenverzeichnis Kindergartenjahr 2023/2024 (ab Sept. 2023)

I. Elternbeiträge

Elternbeiträge für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (Ü3)

Betreuungsart, Alter des 

Kindes, Betreuungsstunden 

pro Tag

Regelgruppe

3-6 Jahre

VÖ-Gruppe

3-6 Jahre

max. 6 h / Tag

VÖ-Gruppe 

3-6 Jahre

max. 7 h / Tag

GT-Gruppe 

3-14 Jahre

max. 8 h / Tag

GT-Gruppe 

3-14 Jahre

max. 9 h / Tag

GT-Gruppe 

3-14 Jahre

max. 10,5 h / 

Tag

GT-Gruppe 

3-14 Jahre

max. 11 h / 

Tag

Für das Kind aus einer Familie 

mit 1 Kind monatlich 151 €      181 €      211 €     242 €      272 €     317 €     332 €   
Für das Kind aus einer Familie 

mit 2 Kindern unter 18 Jahren 

monatlich 117 €      140 €      164 €     187 €      211 €     246 €     257 €   
Für das Kind aus einer Familie 

mit 3 Kindern unter 18 Jahren 

monatlich 79 €        95 €        111 €     126 €      142 €     166 €     174 €   

Für das Kind aus einer Familie 

mit 4 und mehr Kindern unter 

18 Jahren monatlich 26 €        31 €        36 €       42 €        47 €       54 €       57 €     

Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren (u3)

Betreuungsart, Alter des 

Kindes, Betreuungsstunden 

pro Tag

Krippe (VÖ)

0-3 Jahre

max. 6 h / Tag

Krippe (VÖ) 

0-3 Jahre

max. 7 h / Tag

Krippe (GT) 

0-3 Jahre

max. 8 h / Tag

Krippe (GT)

0-3 Jahre

max. 9 h / Tag

Krippe (GT) 

0-3 Jahre

max. 10,5 h / 

Tag

Für das Kind aus einer Familie 

mit 1 Kind monatlich 401 €      467 €      534 €     601 €      701 €     
Für das Kind aus einer Familie 

mit 2 Kindern unter 18 Jahren 

monatlich 298 €      348 €      397 €     447 €      521 €     
Für das Kind aus einer Familie 

mit 3 Kindern unter 18 Jahren 

monatlich 202 €      235 €      269 €     302 €      353 €     

Für das Kind aus einer Familie 

mit 4 und mehr Kindern unter 

18 Jahren monatlich 80 €        93 €        107 €     120 €      140 €     

II. Verpflegungskostenbeitrag für die Verpflegung der Kinder mit warmen Mahlzeiten

     3,50 € 

Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis Schuleintritt      3,80 € 

In allen städtischen Kindertagesstätten gilt ein einheitlicher Verpflegungskostenbeitrag 

für die Verpflegung mit warmen Mahlzeiten:

Verpflegungskostenbeitrag 

pro Portion

Kinder unter 3 Jahren
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